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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

§19(1) Die Brandsicherheit von Bauwerken ist …

a) in Wohnhäusern mit nicht mehr als 4 Haupt-
geschossen sowie in Wohneinheiten sonstiger
Bauwerke, die nur Wohnzwecken dienen
alle 10 Jahre,

b) in allen übrigen Bauwerken alle 5 Jahre zu überprüfen.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

Neu seit 01.01.2011:

§19(1) Die Brandsicherheit von Bauwerken ist

alle 10 Jahre zu überprüfen.

Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband

Abschnittsfeuerwehrkommando Neulengbach Sachgebiet VB 5

Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

§19(2) Der Gemeinderat kann durch Verordnung für
einzelne Arten von Bauwerken, die unter §19(1)b fallen,
anstelle der dort festgesetzten Frist eine höchstens 10
jährige Frist festsetzen, soweit aufgrund des
widmungsgemäßen Verwendungszwecks oder der
örtlichen Lage Interessen der Brandsicherheit nicht
entgegenstehen.
Vor Erlassung einer Verordnung ist ein Gutachten eines
Brandschutztechnischen Sachverständigen einzuholen.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

Neu seit 01.01.2011:

§19(2) Entfällt.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

§19(3) bleibt unverändert.

§19(4) bleibt unverändert.

§19(5) bleibt unverändert.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

§20(1) Die feuerpolizeiliche Beschau für Bauwerke gemäß §19(1)a und
(2) ist vom zuständigen Rauchfangkehrermeister durchzuführen, soweit
nicht wegen besonderer Umstände (z.B. Lagerung brennbarer
Flüssigkeiten) von der Gemeinde eine erhöhte Brandgefahr festgestellt
wird. Zuständig ist jener Rauchfangkehrermeister, der vom Eigentümer
oder sonstigen Verfügungs-, Gebrauchs- oder Nutzungsberechtigten
beauftragt wurde. Hat der Eigentümer oder sonstige Verfügungs-,
Gebrauchs- oder Nutzungsberechtigte keinen Rauchfangkehrermeister
beauftragt, hat die Gemeinde einen Rauchfangkehrermeister zu
beauftragen. Der Rauchfangkehrermeister hat festgestellte Mängel, die
nicht innerhalb einer von ihm festgesetzten angemessenen Frist
behoben wurden oder die wegen einer unmittelbaren Gefahr eine
sofortige behördliche Maßnahme erfordern, der Behörde mittels einer
Niederschrift anzuzeigen.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

Neu seit 01.01.2011:
§20(1) Die feuerpolizeiliche Beschau für Bauwerke ist vom zuständigen
Rauchfangkehrermeister selbstständig durchzuführen. Zuständig ist jener
Rauchfangkehrermeister, der vom Eigentümer oder sonstigen
Verfügungs-, Gebrauchs- oder Nutzungsberechtigten beauftragt wurde.
Sofern ein Rauchfangkehrermeister mit der Wahrnehmung der Aufgaben
gemäß §13 beauftragt wurde ist dieser zuständig. Hat der Eigentümer oder
sonstige Verfügungs-, Gebrauchs- oder Nutzungsberechtigte keinen
Rauchfangkehrermeister beauftragt, hat die Gemeinde einen
Rauchfangkehrermeister zu beauftragen. Der Rauchfangkehrermeister hat
festgestellte Mängel, die nicht innerhalb einer von ihm festgesetzten
angemessenen Frist behoben wurden oder die wegen einer unmittelbaren
Gefahr eine sofortige behördliche Maßnahme erfordern, der Behörde
mittels einer Niederschrift anzuzeigen. Sinngemäßes gilt, wenn die
Durchführung der feuerpolizeilichen Beschau verweigert wird.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

§20(2) Im übrigen ist die feuerpolizeiliche Beschau von der
Gemeinde unter Beiziehung des Kommandanten der
Feuerwehr bzw. eines von ihm namhaft gemachten
geeigneten Feuerwehrmitgliedes der Gemeinde und eines
Rauchfangkehrermeisters als Sachverständige
vorzunehmen.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

Neu seit 01.01.2011:

§20(2) Entfällt.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

§20(3) Bei Bedarf sind für industrielle und gewerbliche

Betriebsanlagen ein brandschutztechnischer

Sachverständiger sowie die erforderlichen weiteren

Sachverständigen beizuziehen.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

Neu seit 01.01.2011:
§20(3) Wenn besondere Umstände eine erhöhte
Brandgefahr vermuten lassen, sind bei Bedarf für
Industrielle und gewerbliche Betriebsanlagen der
Kommandant der Feuerwehr bzw. ein von ihm namhaft
gemachtes geeignetes Feuerwehrmitglied als
Sachverständiger und ein brandschutztechnischer
Sachverständiger sowie die erforderlichen weiteren
Sachverständigen vom Rauchfangkehrermeister
beizuziehen.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

§20(4) Der feuerpolizeilichen Beschau eines Betriebes ist

der Feuerwehrkommandant der Betriebsfeuerwehr oder

der Brandschutzbeauftragte als Auskunftsperson

beizuziehen.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

Neu seit 01.01.2011:

§20(4) Der feuerpolizeilichen Beschau eines Betriebes ist

der Feuerwehrkommandant der Betriebsfeuerwehr oder

der Brandschutzbeauftragte als Auskunftsperson vom

Rauchfangkehrermeister beizuziehen.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

§20(5) Den Sachverständigen und den nach Abs.1 die
feuerpolizeiliche Beschau durchzuführenden
Rauchfangkehrermeistern gebührt eine Entschädigung.
Diese setzt, soweit sie ihnen nicht auf Grund anderer
gesetzlicher Vorschriften zusteht, der Gemeinderat fest,
wobei die Entschädigung nicht höher sein darf als jene, die
dem Rauchfangkehrermeister nach den für ihn
geltenden Vorschriften zukommt.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

Neu seit 01.01.2011:

§20(5) Entfällt.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

§20(6) Für jede durchgeführte feuerpolizeiliche Beschau
hat der Eigentümer oder sonstige Verfügungs-, Gebrauchs-
oder Nutzungsberechtigte einen Kostenbeitrag zu leisten.
Die Einhebung des Kostenbeitrages ist von der Gemeinde
vorzunehmen. Die Höhe des Kostenbeitrages ist in
unterschiedlicher Höhe für Wohn- und Betriebseinheiten
und für eine Beschau nach Abs.1 und 2 durch Verordnung
der Landesregierung festzulegen.
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Änderungen im NÖ-
Feuerwehrgesetz §19 und §20

Neu seit 01.01.2011:
§20(6) Für jede durchgeführte feuerpolizeiliche Beschau hat der
Eigentümer oder sonstige Verfügungs-, Gebrauchs- oder
Nutzungsberechtigte einen Kostenbeitrag zu leisten. Die Einhebung
des Kostenbeitrages für eine Beschau erfolgt direkt durch den
Rauchfangkehrermeister. Wird vom Eigentümer oder sonstigen
Verfügungs-, Gebrauchs- oder Nutzungsberechtigten der Kostenbeitrag
an den Rauchfangkehrermeister nicht entrichtet, so hat die Gemeinde
den Kostenbeitrag mit Bescheid festzusetzen.
Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich für eine Beschau nach den
im §3 Abs.4 der Verordnung über die Festsetzung von Höchsttarifen
für das Gewerbe der Rauchfangkehrer in NÖ, LGBl. 7000/50,
festgesetzten Tarifen.
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

• Der zuständige Rauchfangkehrermeister hat 
selbsttätig und eigenverantwortlich die 
feuerpolizeiliche Beschau zu planen, zu 
organisieren und durchzuführen.

• Die Gemeinde hat dem Rauchfangkehrermeister 
die vorhandenen, relevanten Daten und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

• Der zuständige Rauchfangkehrermeister erstellt 
eine Objektliste.

• Mit dieser Liste wird dann gemeinsam mit der 
Feuerwehr und der Gemeinde erarbeitet, bei 
welchen Objekten die zuständige Feuerwehr 
bzw. sonstige Sachverständige beizuziehen 
sind.

• Die Liste stellt die Grundlage für den 10-Jahres-
Durchführungsplan dar.
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

• Dem zuständigen Rauchfangkehrermeister 
obliegt …
- die zeitgerechte (mind. 2 Wochen) Terminplanung.

- die Durchführung und Leitung der Verhandlung.

- die Feststellung des Sachverhaltes.

- die Aufnahme einer Niederschrift.

- die Veranlassung einer Mängelbehebung mit 
angemessener Fristsetzung sowie deren notwendiger 
Überprüfung.

- die Einhebung und Weiterverrechnung der Kosten.
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

Teilnehmer an der feuerpolizeilichen Beschau:

• Rauchfangkehrermeister – Verhandlungsleiter

• Feuerwehrkommandant – Sachverständiger

• Weitere Sachverständige – spezielle 
Fachgebiete
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

Tätigkeitsbereich:

• Wohnhäuser mit nicht mehr als 4 Hauptgeschosse sowie 
Wohneinheiten sonstiger Bauwerke, die nur 
Wohnzwecken dienen,

• Bauwerke, von denen Aufgrund des widmungsgemäßen 
Verwendungszweckes oder der örtlichen Lage keine 
wesentlich höhere Brandgefahr ausgeht als bei 
Bauwerken für Wohnzwecke (Arztpraxis, kleine Büro- u. 
Geschäftslokale, Privatzimmervermietung, etc.).

TB 1
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

Tätigkeitsbereich:

• Bei Bedarf aus fachlicher Sicht des 
Rauchfangkehrermeisters in Abstimmung mit 
der örtlichen Feuerwehr,

• Erhöhter Brandgefahr.

TB 2
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

Tätigkeitsbereich:

• Bei Bedarf aus fachlicher Sicht des Rauchfangkehrermeisters od. 
Feuerwehr,

• Erhöhter Brandgefahr bei Betriebsanlagen,
• Andere Bauwerke mit erhöhter Brandgefahr, erhöhten 

Personenrisiko, Erschwernis bei Brandbekämpfung und bei 
brandschutztechnischen Einrichtungen (RWA, BMA, automatische 
Löschanlage, Land- u. Forstwirtschaftliche Bauwerke, 
Verkaufsstätten, größere Menschenansammlung (>120 Personen), 
Beherbergungsbetriebe (>30 Betten), Parkhäuser, Tiefgaragen, 
Schulen, Kindergärten, Lagerfläche (>1.000m²) im Freien mit 
brennbaren Gegenständen u. Material, Kirchen, Sakrale Bauten, 
historische Gebäude, etc.).

TB 3
Sachverständiger 
Feuerpolizeiliche 

Beschau
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau
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Tätigkeitsbereich:

• Krankenhäuser u. Pflegeheime,

• Hochhäuser,

• Größere Menschenansammlungen (>300 Personen),

• Beherbergungsbetriebe (>100 Betten),

• Behindertenheime u. Betreuungsstätten,

• Lagerfläche (>10.000m²) im Freien mit brennbaren Gegenständen 
u. Material,

• Industriebetriebe u. große gewerbliche Betriebsanlagen.

TB 4 Brandschutz-
Sachverständiger 

NÖ-LFV
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

Auskunftspersonen:

• Inhaber/Liegenschaftsbesitzer,

• Nutzungsberechtigter,

• Mieter,

• Betriebsfeuerwehrkommandant,

• Brandschutzbeauftragter.
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

Rechte und Pflichten der Partei:

• Zutritt gestatten,

• Auskünfte auf Verlangen erteilen,

• Vorlage von Brandschutzrelevanten Unterlagen, 
Bescheide, Verhandlungsschriften, Prüfbefunde, 
Gutachten, Betriebs- und Brandschutz-
ordnungen, Brandschutzpläne,

• Schonendes Vorgehen.
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

Rechte und Pflichten der Sachverständigen:

• Anspruch auf Entschädigung,

• Aufnahme des Befundes,

• Mitwirken bei der Erstellung der 
Niederschrift,

• Amtsverschwiegenheit.
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Organisation der
feuerpolizeilichen Beschau

Anforderungen an den Sachverständigen:

• Selbstständiges Erkennen von Mängel,
• Ausformulierung für die Niederschrift,
• Ausreichendes Fachwissen für die zu 

beschauenden Objekte.

Wer als Sachverständiger tätig wird, haftet für den
notwendigen Fleiß und die erforderlichen
fachlichen Kenntnisse!
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Durchführung der
feuerpolizeilichen Beschau

Ziel der feuerpolizeilichen Beschau ist,

Bauwerke umfassend auf ihre

Brandsicherheit zu überprüfen und bei

Vorliegen von Mängeln oder Zuständen,

welche die Brandsicherheit gefährden deren

Behebung oder Beseitigung zu veranlassen.

32Sachgebiet VB

Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband

Abschnittsfeuerwehrkommando Neulengbach

Durchführung der
feuerpolizeilichen Beschau

Was ist ein Mangel:

• Abweichung vom bewilligten Zustand,

• Mangel, der die Brandsicherheit gefährdet.
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Durchführung der
feuerpolizeilichen Beschau

Mängelkatalog:

• Einheitlicher Mängelkatalog in NÖ,

• Einteilung der Mängel in 10 Gruppen,

• Zuordnung der Mängel durch Nummern,

• Aufgelistete Fristen im Mängelkatalog als 
Empfehlung ansehen – Fristsetzung nach 
Gefährdung und Machbarkeit.
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Durchführung der
feuerpolizeilichen Beschau
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Durchführung der
feuerpolizeilichen Beschau

Lösungsvorschläge:
Zu jedem Mangel einen Lösungsvorschlag:
• Praktische Tipps,
• Verweise auf gesetzliche Bestimmungen,
• Verweise auf Erteilung einer Bewilligung.

Keinen Vorschlag entgegen gesetzlicher 
Vorschriften!
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